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GERHARD THÜR 

PROZESSRECHTLICHES IN DER GRÜNDUNGSURKUNDE 
DES HELLENENBUNDES (IG W.1 2, 68, 302/1 V.CHR.) 

Mario T alamanea gewidmet 

1. Vermurlich zu den Isthmischen Spielen des Frühjahres 302 v.ehr. ver-
sammelte Demetrios die Delegierten der mit ihm gegen Kassander ver-
bündeten Griechenstädre bei Korinth und schloß mit ihnen zur Wiederher-
stellung der Autonomie der Griechen ein umfassendes Bündnis, den «Helle-
nenbund». Vertragspartner waren die Könige Demetrios Poliorketes und sein 
Vater Antigonos I Monophthalmos, die in den kleinasiatischen Satrapien 
herrschenden Diadochen, einerseits und die vom Joch der Makedonen befrei-
ten Poleis Mittelgriechenlands und der Peloponnes I. Das Bündnis hatte die 
Form einer eidlich beschworenen Symmachie und sollte in jeder Partnerstadt 
auf Stein publiziert werden. Das Exemplar aus Epidauros ist, stark beschä-
digr, erhalten (IG IV.1 2, 68= Staatsverträge III , Nr. 446). Der Text enthält 
Bestimmungen für den zur Zeit seines Inkrafttretens noch herrschenden 
Kriegszustand und für den hierauf erhofften Frieden 2. Nachdem einer der 
beiden Hegernone, Antigonos, in der Schlacht bei Ipsos im Herbst 301 den 
Tod gefunden hatte, zerfiel der Bund still und leise. Die «Friedensordnung» 
wurde nie aktuell. Gleichwohl lohnt sich eine Analyse des Vertragswerkes. 
Die Inschrift ist ein werrvolles Zeugnis der Verfahrensvorschriften , die zu 
Beginn der hellenistischen Epoche in internationalen Gremien galten, und 
damit eine wichtige Quelle des griechischen Prozeßrechts. Aus rechrlicher 
Sicht sollen auch einige Vorschläge zur Ergänzung der Texrlücken diskutiert 
werden. 

Es empfiehlt sich, zunächst die prozeßrechrlich relevanten Textstücke ein-
gebunden in ein - weitgehend hypothetisches - Regest der gesamten Inschrift 
abzudrucken. Das Vertragswerk wird heute in fünf Abschnitte (Teil I-V) ge-
gliedert, die auf der Vorder- und dem oberen T eil der Rückseite einer ur-

1 Quellen und Literatur zum H ellenenbund s. H .H . SCHMllT, Die Staatsverträge des Altertums, 
Ill. Die Verträge der gl'iechiscb-römischm Welt /JOI/ 338 bis 200 v. ehr. , München 1969, 63 ff.; 393; 
der Text basiert auf W. PEEK, /mchriften aus dem Asklepieioll VOll Epidallros, in <lAbh. Sächs. Alead . 
Wiss. phil.-hist. Kl. », LX.2, 1969, 19 ff. , der die Ausgabe von F. HILLER VON GAERTRI NG EN, in IG 
IV.l ' , 68 überarbeitet hat. Neuestens s. dazu K. HARTER-UIBOPUU, Der Hellenenblll/d des AllIigollos 
/ MOl/opbrhalmos ul/d des Demetl'ios Poliorkttts, in Symposiol/ 1999, Köln -Weimar, 2003, 315 ff. 

2 Siehe dazu besonders HARTER-UIBOPUU, He/lmwblll/d, 315 ff. 
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sprünglich 14-14,2 cm dicken Kalksteinstele überliefert sind 3. Auf dem Stein 
sind Sinnabschnitte durch Paragraphos-Striche getrennt 4. Die Zeilen länge be-
trägt 55-65 Buchstaben (III), auf der Rückseite nur 51-57. 

Vorderseite: (I) Symmachieklausel (Z. 8-12); Bundestreue, Strafklausel (Z. 
12-17) . (11) Pflichten der Bundesmitglieder (Z. 17-22); Heeresfolge (Z. 
23-33); Strafklausel und Verfahren, eicraY'fEAia (Z. 33-37): 

34 ... }lrl Ö€ 'tai<; 1t6A]emv aHa TI 1tpa"'C-
35 [-rn v Tl "'Ca 'YE'Ypa}l}l€va: Eav Ö€ "'ClVe<; Evavnov 'tl npam.omv Tl MY]OlI Tl 

YOlI, eicray-
36 [yeAA.€'tOl 1tept a\HWV 6 ßouM}levo<; Ei<; 'tau<; 1tpO€Öpou<;' oi Ö€ cruv] eöpOI 

KPlV6v't0l-
37 [crav, Kai Eav eXAWm, 'twa'trocrav, Ö, TI &.v ÖOKWm dvat 1ta9]elv Tl 

eX1to'telcrat 5. 

«Es ist den] Poleis nicht erlaubt, etwas anderes zu tun [als das Ge-
schriebene. Wenn irgendwelche (Poleis) etwas dagegen machen in 
Wort] oder Tat, soll Eisangelia [darüber einbringen, wer will , bei den 
Proedroi; die] Synedroi sollen entscheiden [und wenn jene schuldig ge-
sprochen werden, so llen sie sie bestrafen, wie sie beschließen, was jene 
zu erleiden] oder zu zahlen haben». 

Vorgehen gegen Piraten (? Z. 38); Autonomie der Bundesmitglieder (? Z. 
39-40); Bestandsklausel für die Verfassung des Bundes und Verfahren, €i.cray-
yeAia (Z. 40-4 ): 

44 €av M 'tl<; d1t1l1 i1 €m'Jfll4liOllI ffi<; öei ... K]at eXvatpeicr9at, ei<;-
45 [aY'fEAA.€'tOl 1tept au'twv 6 ßouM}levo<; 'tov €i.1tOV'tCl Kat 'tov €m'Jfll]4li-

crav'ta, KPlV€'t [Ol-] 
46 [crav oi cruveöpol: €av Ö€ oi 1tp6eÖpOl }lrl €i.crayromv, eicraY'fEAA.€'tOl 1t]ept 

au'twv 6 ßouA6-
47 [}levo<; ... 

Z. 44-45: eicr/[a'Y)'EA€1:w ... Thür 6; Z. 46: n:p6eOpot pI) eicrayrocrlv: 
Thür; crUveopot p1) Kp(VW<JlV: Schmi[( 7. 

3 Die FunduffiSrände und Edirionen der insgesamr 12 Fragmenre dokumenrierr Staatsverträge III 
(= H.H. SCHM ITI, Die Sttltltsverträge des Altertums, 1Il), Nr. 446. Die moderne Einreilung in die 
Abschnitre I-Verfolgte nicht nach inhalclichen Krirerien, sondern aus dem Zusammenhalt der Frag-
menre. Inhaltlich hängen das Ende von 1II und der Anfang von IV eng zusammen. 

4 Vgl. den etwas jüngeren Rechrsgewährungsvemag zwischen Srymphalos und Demecrias (S i-
kyon) in G. THOR- H . TAEUBER, Proußrechtliche / mchriften der griecbischen Poleis. Arkadien Wien, 
1994 (= I PArk) , Nr. 17: Neuedition von IG V.2, 357; "Staarsverrräge. IlI. Nr. 567 und den zwi-
schen Delphi und Pellana, Staatsverträge IlI , N r. 558 ( I. Hälfre des 3. Jh. v.Chr.). . 

5 Ober Z. 37, s. unren, Anm. 45. 
6 Siehe unren, Anm. 19. 
7 Siehe umen, Anm. 20. 
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«Wenn jemand einen Antrag einbringt oder zur Abstimmung stellt, 
man müsse (diese Urkunde) ---) und aufheben, soll Eis[angelia darüber 
einbringen, wer will , gegen den Antragsteller und den) Leiter der Ab-
stimmung; entscheiden sollen [die Synedroi. Wenn aber die Proedroi 
(die Eisangelia) nicht einführen, soll Eisangelia) darüber einbringen, wer 
will». 

Fragmente (Z. 47-55); eigenhändige Tötung? Z . 48). (III) 
Fragmente (Z. 56-59) . Sicherheit der Gesandten und Soldaten vor Pfändung, 
Sanktion (Z. 60-66): 

60 ... J.lTt E-
61 öt cruM)v !l[iltE napa tmv n6Atwv 

cruve-
62 [J.liltE (mocrtEAAOJ.le[ uno tmv cr)uveöpwv J.lllöt 

E1tt ti'tv K01-
63 vl'lv cr[tpatEiav) J.lfltE f(j>'a cruv-

tetaKtm 
64 J.lilt[E fni autmv Jlllöt aVÖpOAll1ttEiv 

Jlllöt KatE[y)-
65 yu&.[v f1ti JlllÖEJl)l[&')t aitia.t: &.v öe taÜta nolit, 01: 't)E oi 

fV fKacrtlll tmv 
66 1t6[At)wv KWAue'twoav Kai oi crU[VEÖpOl f1tlKplVet)woav. 

z. 61: 7t6Aewv: Thür; . Enf]vwv: Schmitt; Z. 66: t mKplvt,)cooav: Thür; IhKUl;,t-
, (?))cooa v: Schmitt; <X7tOtElcra ,]cooav: Peek 8. 

«Es ist weder erlaubt, diejenigen [zu pfänden), die von [den Poleis) 
als Gesandte zu den Synedroi abgesandt werden, noch diejenigen, die 
von den Synedroi entsandt werden, noch diejenigen, die zu einem Feld-
zug des Bundes ausrücken, weder beim Aufbruch zu ihren befohlenen 
Einsatzorten, noch bei der Rückkehr in [ihre Heimatstädte); ebensowe-
nig (ist es erlaubt), sie zu ergreifen oder festzunehmen wegen irgendei-
ner Forderung. Wenn aber [jemand dies tut], sollen ihn die Archontes 
der jeweiligen Polis daran hindern und die Synedroi sollen [entschei-
den) >> . 

Versammlungstermine des cruveöplOv (Z. 66-73); Quorum (Z. 73-75); 
keine Verantwortlichkeit der cruvEÖPOt (Z. 75-76); Zahl, Bestellung, Aufga-
ben der 1tp6EÖPOl; Jurisdiktion , Verantwortlichkeit (Z. 76-90): 

81 .. . Kai öi-

8 Siehe unten, Anm. 26-27. 
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82 Ka<; Et(J(X)'ElV Kai E1tljlEAElOem t[oü 1UXVt]l1 XP[l1jlati]1;ElV E[K xp]Eia<;, 
KUp(OU<; 

83 övta<; tOV cCraKtOÜVta 1;lljllOÜV. [ö<; o'ä.v TI Et011]yf\oem ß[O]UAlltm 
trov 

84 OUjl(j>EPOVtrov tOt<; ßaOlAEüol Ka[i tOt<; "EUll]OlV il EioaY[)'EHAai tiva<; 
ffi<; u-

85 nEVaVtta npaHOvta<; tOt<; oUjljla[xot<; il jl]l'I nEteOjlEV[OU]<; tOt<; 010-
OOYJlE-

86 VOl<;, 11 ä.Uo TI XPlljlattOm toi<; ou[ VEOPOl<;], cmoypa(j>Eoero [npo]<; tou<; 
npoEopoU<;' 

87 oi OE nponeEtrooav Ei<; tou<; OUVEOpOU<;. UTCEUeUVOU[<; o'Elv]m tau<; Aa-
XOVta<; 

88 npoEopoU<;, rov ö..v tu<; OE [yp]a(j>u<; OlOOtro Iwt'a[utrov 6 
ßou] AOjlEVO<; npo<; 

89 tou<; jlEtU tOUtou<; anOKAll {lI proeEvta<; npoEOpou<;. [oi OE napa]Aaß[ ö]v-
tE<; Eioa-

90 yEtrooav Ei<; tou<; ou[ VEOpOU]<; €V tijt npci>t11t E[n'autot<; €O]OjlEVlll ouv-
öorol. 

Z. 83: e1crTl]YJla8at: Peek; e1crTl]yf]<au>a8at: Schmi[[ 9; Z. 89: rrupu]Auß[Ö]Vw;: 
ThüI; Schmitt 10. 

« ... und sie (= die Proedroi, Z. 76, 78) sollen alle Dikai (bei den 
Synedroi) einführen und dafür Sorge tragen , daß völlig ordnungsgemäß 
verfahren wird, wobei sie berechtigt sind, den Störenden zu strafen. 
Wer will, daß ein Antrag, der den Königen und den Hellenen zuträg-
lich ist, eingeführt wird, oder wer eine Eisangelia gegen diejenigen erhe-
ben (will), die gegenüber den Bundesgenossen abträglich handeln oder 
den Beschlüssen nicht gehorchen, oder sonst erwas den Synedroi zur 
Behandlung vorlegen (will), der soll es bei den Proedroi eintragen las-
sen. Diese sollen es den Synedroi vorlegen. Die durch Los ins Amt ge-
kommenen Proedroi sollen für alle ihre Handlungen veranrwortlich sein. 
Die Klageschriften gegen sie soll übergeben, wer will, den nächsten 
durch Los bestimmten Proedroi. Diese sollen die Schriftstücke anneh-
men und (die Klagen) in der ersten unter ihrer Leitung stattfindenden 
Bundesversammlung bei den Synedroi einführen». 

Proedrie im Krieg (Z. 91); Srrafbestimmung gegen Poleis, die Gesandte 
oder Truppen nicht entsenden (Z. 91-99; 100-103 nach alter Zählung ent-
fallen): 

9 Siehe unten. Anm. 15. 
10 Siehe unten. Anm. 22. 
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91 ... Eo.V 
92 BE n<; 1t6At<; pT) <l1tocm:[iAllt] Km:o. 1:0.<; [opoAoy(a<; 1:0]1><; ouveöpou<; ei<; 

1:0.<; 
93 ouv6öou<;, <l1t01:tve1:W K[aO'eKa]01:0V 1:o[U1:WV öpaxpo.<; ö]'6o EKaO't1l<; 

1:fJ<; TtPEpa<;, 
94 EW<; Ö.v ÖtaAuO&otV o[i OUV]eÖpOt, Ö.v pT] n[<; 1:WV ouveöp]wv voof]oa<; 

ES[ 0 ] P6011 tat. 

«Wenn eine Poli s nicht gemäß der Vereinbarung die Synedroi zu 
den Bundesversammlungen entsendet, soll sie für jeden von ihnen zwei 
Drachmen bezahlen für jeden Tag, bis die Synedroi endassen werden, es 
sei denn, einer der Synedroi schwört sich frei , er sei krank gewesen». 

Rückseite: (IV) Vertragswidrig entsandte Truppenteile (Z. 104- 108); 
Geldstrafen für Verrragsverletzungen, Vollstreckung, Verwendung der Straf-
gelder (Z. 108-115); Fragment eines Verbots (Z.l15-116): 

108 ... Eo.V Oe 1:t<; i'I] 
109 [1t6] At<; i'I iöt61:1l<; nvo. 1:[wv ... ] 
110 [yeyp]appEvwv, Sl1ptO\JV'twoav oi [1tp6eÖpOt ... <l1t-] 
111 [am]iv OE 1:0.<; STlI1la<; 1:ou<; PEv iOt[61:a<; ... ] 
112 [ ... ]11<;, 1:0.<; ÖE 1t6Aet<; 0 01:pa1:11 [yö<; ... ] 
113 [ ... ] 1:0. eio1tpaxOev1:a XPT]J.Iata .. . 

Z. 110: [1tp6eÖpOt: Thür; [OUVeÖpOl: Schmitt ll ; Z.110-11I: <ln:/at1:e]i:V: 
Peek. 

«Wenn aber eine Polis oder ein Privatmann übertritt irgendwelche .. . 
der geschriebenen (Anordnungen), sollen die [Proedroi (?)] bestrafen .. . 
[Eintreiben sollen] die Strafen gegen die Privatpersonen, [wer will ?] .. 
gegen die Poleis der Strategos ... die zwangsweise eingetriebenen Gelder 
... » . 

(V) Fragmente (Z. 11 7-125). Verteilung der elmj>opai (Z. 125-1 30); Ab-
än<!erungsklausel (Z. 130- 133); Publikationsklausel (133-139); Eid der Bun-
desgenossen (139-151). 

Die Übersicht zeigt, daß materielle und prozessuale Vorschriften - wIe 111 

ähnlichen Vertragswerken oder Volksbeschlüssen üblich - miteinander dicht 
verwoben sind. Wo immer es den Verfassern angebracht schien, schoben sie 
prozessuale Regeln ein, die enrweder die Durchsetzung der Bündnispflichten 

11 Siehe unten , bei AI1I11. 29. 
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garantieren oder den Rechtsfrieden im Bund wahren sollten. Gleichwohl las-
sen sich in der Vielfalt leitende Grundstrukturen des Prozeßrechts erkennen: 
Jurisdiktionsträger, bei denen Klagen einzubringen sind und die sie in einen 
Gerichtshof «einzuführen» haben , und das rechtskräftig entscheidende Ge-
richt sind streng getrennte Instanzen; die zumeist politischen Verfahren lau-
fen kontradiktorisch, zwischen Ankläger und Angeklagten ab. Im folgenden 
sollen die prozeßrechtlichen Bestimmungen nach dem bewährten Schema 12 

systematisch ausgewertet werden: § 2. Gerichtsorganisation Ourisdiktionsträ-
ger, Gerichte, Parteien) , § 3. Gang des Verfahrens (Klage, Vor- und Haupt-
verhandlung, Beweis, Urteil , Vollstreckung). Abschließend, § 4. wird die 
Frage zu stellen sein, welche Rechtsordnung die Verfasser des Bündnisver-
trags als Vorbild für ihre prozeßrechtlichen Regelungen im Auge gehabt ha-
ben könnten 13. 

2. Die «Gerichtsorganisation» des Hellenenbundes lehnt sich eng an des-
sen politische Organisation an. In den am besten erhaltenen Abschnitten II 
und III der Inschrift treten die bei den Organe der Bundesverfassung klar zu-
tage: Die Willensbildung liegt bei der Bundesversammlung, dem OUVEÖPlOV 
(III, Z. 70), das die verbündeten Poleis und Stämme (III, Z. 78) jeweils mit 
mehreren Abgesandten, ouveöpOl, beschicken (III , Z. 92) 14. Als Exekutivor-
gan , dem auch die Leitung des ouveöplOv obliegt, fungieren fünf Vorsitzen-
de, 1tp6eöpot, die in Friedenszeiten aus dem Kreis der ouveöpot erlost (JII, 
Z. 76-78) , aber im (gegenwärtigen) Krieg so wie der (Ill, Z. 68) 
von den beiden Königen, den Hegemonen, ernannt werden (III , Z. 91). Die 
Könige selbst sind zwar OUllllUXOt (1, Z. 8-9, V, Z. [1 41]), nicht aber Orga-
ne der Bundesversammlung. Ihre Interessen werden, soweit ersichtlich, indi-
rekt durch eine StrafkJausei (III, Z . 84) und den Eid (V, Z. 146-147) bes-
tens gewahrt. 

Am deutlichsten zeigt sich die Parallele von politischer Willensbildung und 
Gerichtsorganisation in der oben abgedruckten Vorschrift über die allgemei-
ne Geschäftsabwicklung des OUVEÖPtOV (III, Z. 83-87): Anträge und Ankla-
gen sind bei den 1tp6eöpot schriftlich einzubringen und von diesen den ouve-
ÖPOt (zur Abstimmung) vorzulegen. Auffallend ist das Schwanken von - im 
heutigen Sinne - verfassungs- und prozeßrechrlicher Terminologie: In Z. 83 
wird eiouyetV 15 (sonst «einen Prozeß in ein Kollegialgericht einführen» 16) 

12 Siehe T HOR- TAEU BER, IPA rk, S. XI. 
13 Soweit nicht bereits oben abgedruckt, wird im folgenden der Text von Staatsverträge 111, Nr. 

446 zugrunde geiegt. 
14 Es is t ungewiß, ob die Abstimmung im Synedrion nach Mitgliedern oder nach der Zahl crUVE-

ÖPOI erfolgte, HARTER-U IBOPUU, Hellmenblllld, 321 f. Dafür, daß jeder eine Stinune hat-
te, spricht das Quorum für die Beschlußfähigkeit: Es müssen über die H älfte der cruvEÖPOI anwesend 
(nicht: über die Hälfte der Bundesmitglieder vertreten) sein, I1I , Z . 74-75. Auch die Strafsumme für 
jeden einzelnen (1 11 , Z. 9 1-94) weist in diese Richtung. 

15 Auf dem Stein steht h l1crem (Z. 83), was PEEK, Asklepieioll, ad h. l., zu E(crq]Yllcrem ergänzt 
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gebraucht im Sinne von «einen Antrag dem verfassungsgemäß zuständigen 
Gremium zur Beschlußfassung vorlegen»; in Z. 87 umfaßt npon8Evm (sonst 
«vorlegel1», Z . 80 17) sowohl «Beschlußvorlagen» als auch das «Einführen von 
Prozessen». Die np6Eopol waren also für die Vorlage von politischen Be-
schlüssen wie auch zur Leitung von Gerichtsverfahren zuständig, sie waren 
kollegialer «J urisdiktionsträgw>. 

In Ausübung ihrer Jurisdiktion sind die np6EOpOt, wenn wir zunächst bei 
dem soeben besprochenen Abschnitt (III, Z . 83-87) bleiben, für ElcruyytA,lm 
(Z. 84) zuständig, Anklagen gegen Personen, die gegen Bundesinteressen ver-
stoßen oder Bundesbeschlüssen zuwider handeln (Z. 84-86) 18. Ähnliche Ver-
fahren lassen sich auch an anderen Stellen der Inschrift ergänzen: Auch wenn 
einzelne Poleis (11, Z. 34) vertragsbrüchig werden , ist eine EtcrUyytA,lU (dcruy/-
[)üAf:tw: Z. 35-36) bei den unzweifelhaft richtig ergänzten np6EopOl (Z. 
[36]) zulässig; ebenso gegen Personen , die Anträge auf Umsturz (II, Z. 43-
44) stellen oder zur Abstimmung vorlegen (dcriluyytAA.€tw: II 44-45 19). Da 
der letzte Anklagepunkt sich nur gegen einen amtierenden richten 
kann, ist eine weitere prozessuale Sicherung der Bundesinteressen eingebaut. 
Wenn - wie nunmehr zu ergänzen ist - die np6Eopol eine solche Anklage ge-
gen einen ihrer Kollegen nicht «einführen» ([ ... Elcruy(J)(Jtv ... ] II, Z. 46) set-
zen sie selbst sich einer EicruyytA,(u aus 20. Die ElcrUyytA,(U gegen einen amtie-
renden oder sogar gegen das ganze Kollegium ist eine Notmaßnah-
me, um den Bestand des Bundes zu sichern, sie gilt sowohl im Krieg als auch 

und als E( mlh'Eia9at deutet. Infi nitum perfectum passivum paßt zu dem Umstand. daß der Antrag-
steller die Vorlage nicht selbst im auvtOplOv einbringt. sondern durch die rrp6Eopol einbringen läßt. 
Er will also. daß sein Antrag «vorgelegt wird •. Das Perfekt entspricht dem Formular der Beschlu ßvor-
lagen mit &ö6X9at (<< ... möge beschließen •• vgl. P.) . RH ODES. The Athenillfl BOllle' . Oxford. 1985. 
244). 

16 Vgl. in der vorliegenden Inschrift H. Z. [46); III. Z. 82; 89-90 und den Terminus für die 
athenischen Archonten als )urisdiktionmäger (z.B. Aris!Ot. COlISt. Ath. 56. 6; 57. 4; 58. 3; 59. 2); 
ebenso IG V.2. 344 (= Stlliltwatriige III . Nr. 499; IPArk. 16) . Z . 5 (Achäischer Bund. nach 
235 v.Chr.). Z u weiteren Bedeutungen von E(a(x'YElv s. IPArk. . S. 39. Anm. 47, 

17 So auch K. BRODER EN -W . G üNTHER- H .H . SCHMIlT. Historische Griechische Inschriften in 
ObwetzlIng. IlI . Darmstadt. 1999. Nr. 282. anders H ,G . LIDDELL- R. SCOlT - H ,S. )ONES. A Greek-
Ellglish Lexicoll. 1996. 1527. s.v, rrpotl9'WI . H. 3. Vgl. in Athen T huc. 6. 14. 1; 3. 36. 5 (Vorlage 
der ßOUAf} an die €'ClcATlcrla). aber auch unrechnisch im Sinne von «vor Geri ht bringen •• Lys. 27. 8, 

18 Z ur EiaayyeA(a in Athen s. zusammenfassend M .H, HA NSEN. The Atbenillll Drlnocrllcy ill the 
Age 0/ Delllosthenes. Oxford 199 1. 212 ff. Es wäre falsch. alle Details des athen ischen Prozeßrechts 
auf den Hellenenbund zu übertragen , Nach ganz anderen Grundsätzen läuft z.B. die ebenfa lls E(aay-
YEA(a genannte Populatklage wegen Verstoßes gegen Markrvorschriften in Delos ab. SIG 3 975. Z. 
16-30 (Mitte des 3, Jh, v,Ch r.) , 

19 In Z. 45 hat bereits A.WILHELM. Zu griechischen IlISchriftm ulld Pllpyri. in «Anzeig. Österr. 
Akad. Wiss. Wien. phil.-h is t. Kl .•• 1922.60 f.. €m'V'lJ<!>(aavTa ergänzt. Ich möchte als Verbum dazu 

(Z. 44-45. vgl. umen. Anm. 20) vorschlagen. Mit Kplvtr[wla av (Z. 45-46) beginnt. 
unverbunden. ein neuer Satz (vgl. III . Z. 66). 

20 In Z. 46 ist die Ergänzung von [ ... EiaaYY'EAAtTw , .. ) sicher (vgl. Z. 35- [36) und 83-84 und 
88), In diesem Zusammenhang ist davor eher zu erwarten: «Wenn die Proedroi nicht einführen •• als: 
«Wenn die Synedroi kein Urteil fä llen. (Kp(vwmV: IG. N,I '. IId h,/.; PEEK. Asclepieio fl . ad Z. 46). 
Die a {)vEopol sind an die Geschäftsord nung der rrp6EOpOl gebu nden und zudem niemandem verant-
wortlich (H. Z, 75-76), 
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im Frieden. Das erklärt auch die Stellung einer «Bestandsklausel» mitten 1m 
Vertragstext 21. 

Mehr technischer Natur ist ein weiteres Verfahren, das nur gegen «erlos-
te», also im Frieden bestellte 1tp6EÖPOl zulässig ist (III, Z. 87-90). Sie sind 
nach Ablauf ihrer Amtszeit rechenschaftspflichtig, u1tEu9uvOl (Z. 87). Gegen 
sie können bei ihren Amtsnachfolgern Prozesse eingebracht werden. Vermut-
lich wurde hier das schärfere Vorgehen mit Etcra:YYEAlcx absichtlich vermieden 
und ein dem athen ischen EMuvat-Verfahren ähnlicher Prozeß eingeführt 22 . 

Auffallenderweise setzen sich die neuen 1tp6EÖPOl, wenn sie die Klage gegen 
einen ihrer Amtsvorgänger nicht in der ersten von ihnen geleiteten Sitzung 
einführen, keiner EtcrcxYYÜtCX aus (auf Z. 90 folgt nahtlos eine andere Bestim-
mung). 

Als Jurisdiktionsrräger sind die 1tp6EÖPOl auch für Privatklagen (ÖtKat: IH, 
Z . 81-82) zuständig, die sie ebenso wie die politischen Prozesse in das cruv€-
ÖPlOV einzuführen haben (Etcruyav: Z. 82). Da die EtcrCXYYEAtCX im unmittelbar 
folgenden Abschnitt (III, Z. 84) ausdrücklich geregelt ist, kann sich ÖtlCT] hier 
wie auch sonst nur auf private Rechtsstreirigkeiten beziehen. Zu denken ist 
an Prozesse aus Verträgen oder Delikten zwischen Angehörigen verschiedener 
Mitgliedsstaaten, die sonst Gegenstand bilateraler «Rechtsgewäl}.rungsverträge» 
sind 23 . Damit in Verbindung könnte das Verbot privater, eigenmächtiger 
PFändung von Gesandten und Soldaten verbündeter Staaten stehen (IlI, 
Z . 60-66 24). Daß Privatstreitigkeiten jemals vor eine politische Bundesver-
sammlung gekommen wären, ist mir nicht bekannt. Im kurzlebigen Helle-
nenbund wurde diese Regelung wohl kaum aktuell. . 

In die Jurisdiktion von Amtsträgern Fällt bisweilen auch die gerichtliche 
Kontrolle von Geldstrafen, die eine Behörde zu verhängen befugt ist. Keiner 
solchen Kontrolle unterworfen sind jedenfalls die vom crUV€ÖPlOV «gericht-
lich» ausgesprochenen Geldstrafen (cmOTElcrat: H, Z. 37) und die von den 

21 Die Klausel steht sonst eher am Ende einer Inschrift: Staarsverträge III , Nr. 523, Z. 70-75; 
SIG ' 976, Z. 88-90 (s. IPArk., S. 11 7, Anm. 10). 

22 Der Abschnirr III, Z, 87-90 lehne sich, grob vereinfacht, an die Regelun gen der EMuvat in 
Aristor. COllst. A th. 48, 4-5 an . Dieses Verfahren ist dort sowohl für private wie auch für politische 
Verfehlungen vorgesehen; nur die letzren können in Athen zu einer EicruY'/1'Alu führen , P.} . !\HODES, 
A Commentary Oll the Aristoteliall Athmaioll Politeia, Oxford, 198 1, 564. In COllSt. Ath. 48, 4 ist 
genau geregelt, daß man ein Holztäfelchen mit vollständiger Klageschrift beim Magistrat (dem zu-
srändigen Eu9uvoS) «einzuwerfen» hat (EpßuAtcr9at). In unserer Inschrift hat der Kläger das «Schrift-
stück» den Anltsträge rn zu «geben» (010()1CJ): Z. 88.), diese <<nehmen. es (rrupu)Auß[ö)nES: Z. 
86) . Der Ausdruck ypa<ln)v 011i60Vat ist tecllllisch für «(An)klage erheben. nicht üblich; ol KllV olli6Vat 
heißt «verklagt werden» (Thuc. 1, 140, 2), allenfalls kann ein Magistrat «eine Klage gewähren» (01-
lCUV TOV apxovTa Ii6).lEV ... : Staatsverträge III , Nr. 472, Z. 17; Naryka, vo r 272 v.ehr.). 

23 Mit privaten Ansprüchen beschäftigt sich ausführlich der oben, Anm. 4 erwähnte, zwischen 
den beiden Mitgliedern des Hellenenbundes Srymphalos und Demetrias wohl im Jahr nach der 
G ründung des Bundes abgeschlossene Rechtsgewährungsverrrag IPArk. 17 (als vorsichtiges Ausbre-
chen der beiden Poleis aus dem Bund gedeutet von G. THÜR, Z u deli Hilltergriillden des "Rechtsge-
wälmmgsve/'tmgs z wischen Stymphalos /ll/d Demetrias», in Rom lind der Griechische Osten. Festschrift 
HH Schmitt, Sturrgart, 1995, 267 ff. ; 270 f.). 

24 Siehe dazu sogleich, in diesem § . 
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1tp6EÖPOl als Vorsitzende in Privatprozessen rechtskräftig .. . 
ST])llOUV: II!, Z. 82-83) verhängten Ordnungsstrafen 25. Es ist verboten (lI!, 
Z. 60-66) , irgendwo in den Gebieten der Verbündeten einen durchreisenden 
Gesandten oder Soldaten des Bundes wegen einer privaten Forderung eigen-
mächtig zu pfänden. Die lokalen Amtsträger haben dies «zu verhindern» (Kffi-
A:UE't(OO(.(V: Z. 66) und d ie Bundesversammlung hat darüber zu entscheiden 
(effiKplvE't]ffi<J(.(V: Z. 66 26). Dieser <<lnstanzenzug» setzt voraus, daß der lokale 
Amtsträger neben der faktischen Befreiung des Gepfändeten den privaten 
Vollstrecker auch mit einer Geldstrafe belegt. Dagegen kann der Bestrafte 
protestieren und vermurlich in einem Verfahren 27 die gerichrliche 
Kontrolle erreichen. 

Eine gerichrliche Entscheidung des cruvEOPLOV kann nur über die (hier als 
selbstverständlich vorauszusetzenden) Jurisdiktionsträger, die 1tp6EÖPOl, erfol-
gen. Keinerlei direkte Hinweise gibt es darauf, daß die in der Inschrift statu-
ierten festen Strafsummen, welche die Poleis für nicht entsandte cruvEÖPOl 
(III, Z . 91-94) oder Soldaten (III, Z. 95-99) zahlen müssen, einer gerichrli-
chen Kontrolle unterliegen. D er Umstand, daß sich ein ausgebliebener crUVE-

entschuldigen kann , wenn er schwört «krank gewesen zu sein» (Z. 94) , 
deutetnfreilich darauf hin, daß die wohl von den 1tp6EÖPOl verhängten 
Geldstrafe nachträglich überprüft wird. Doch könnte der Eid des 
die Strafe automatisch außer Kraft gesetzt haben, ohne daß das crUVEÖPLOV 
mit der Sache hätte befaßt werden müssen 28. 

Mit der Strafbefugnis - vermurlich der 1tp6EÖPOl - befaßt sich schließlich 
auch noch der höchst fragmentarische Abschnitt IV, Z. 108-115. Es ist nicht 
ersichtlich, ob diese Geldstrafen (Z. 113) «r chtskräftig» (vgl. IIl , Z. 82) ver-
hängt werden. Wenn nicht, dürften die Personen, die zum Eintreiben der 
Gelder ermächtigt sind (gegen Private, Z. 111 , vermurlich jeder Bürger eines 
Bundesmitglieds, gegen eine Polis der Bundesstratege, Z. 112), auch die Auf-
gabe haben, zuerst ein Verfahren zur gerichtl ichen Überprüfung des Strafaus-

25 Zu diesen "O rdnungsstrafen . vgl. IG P, 82, Z. 25-26 und A.R.W. HARruSON, The Law 0/ 
Athens, 11, Oxford, 197 1,5 f. , mit weiteren Quellen. Aus Athen ist eine Höchstgrenze von 50 Drach-
men überliefert. 

26 Nach dem kritischen Apparat in Staatsverträge, III, Nr. 446, scheinen die Platzverhältnisse diese 
Ergänzung zu gestatten, zur Deutung s. unten, Anm. 27. 

27 Als feste Eintichtung, von Amtsträgern verhängte Geldstrafen einer gerichtlichen Kontrolle zu 
unterwerfen , ist die Epikrisis aus weiteren Orten aus dem Bereich des Hellenenbundes belegT: In Te-
gea habe n die Beamten den bestraften, zahlungsunwilligen Privatmann zu laden und auf Zahlung zu 
verklagen IPArk 3, Z. 19.50; um 350 v.Chr.); in Epidauros entscheidet die Boule 
gerichtlich über eine von einem Agonotheten ausgesprochene Strafe (trrtICPLVE: IG rv.1 2 98,6 = SIG 3 
1075, Ende 3. Jh . v.Chr.); s. dazu IPArk, S. 41, Anm. 52 (zu anderen Bedeutungen von tmlCp(vELV, 
s. I PArk, S. 32 1; K. HARTER-UIBOPUU, Das Zwischenstaatliche Schiedsverfohren im Achäischen Koi-
flOIl, Köln u.a., 1998, 71; 77; 107) . 

28 Vgl. den Vertrag Srymphalos-Demerrias (oben, Anm. 2), IPArk. 17, Z. 50-54: Der Richter des 
Fremdengerichtes, der nicht erscheint, wird - vielleicht ohne gerichtliche Nachprüfung (Z. 51, siehe 
eben da, S. 188; 249, Anm. 140) - mir fünf Drachmen bestraft, kan n sich aber wegen Krankheit 
freischwören. Der Eid muß allerdings am versäumten Gerichtstermin bereits vo rliegen. 
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spruchs in Gang zu setzen. vielleicht eine über die np6eopot an die cruveopot 
(Z. 114) zu leitende EnlKptcrli; (vgl. IlI. Z. 66) 29 . 

Die zufällig eingestreut anmutenden. jedenfalls dem Zufall der Überliefe-
rung zu verdankenden prozessualen Kompetenzvorschriften des Bundesver-
trags lassen sich in einem Satz zusammenfassen: Der Hellenenbund hatte ei-
nen einzigen Jurisdiktionsträger. die np6eopot. Alle gerichtlichen Verfahren. 
die in die Kompetenz des Bundes fielen . mußten beim Kollegium der fünf 
np6eopOl eingeleitet werden. Wie die scharfen Strafbestimmungen der Be-
standsklausel (11. Z. 44-47) zeigen. fungierte jeweils ein als Leiter 
des cruveopwv (Z. 45). jedoch ist in wichtigen politischen Fragen Gesamtver-
antwortung anzunehmen (Z. [46]) 30. 

Ebenso einfach ist im Bundesvertrag die Frage des «Gerichts» gelöst. So-
wohl in politischen Fragen wie in der Rechtsprechung gibt es nur eine einzi-
ge entscheidungsbefugte Instanz. die im cruveoptOv versammelten cruveopot. 
Eine feste Zahl von «Richtern» kann dieses Kollegium also nicht haben. Die 
Entscheidungen sind. wenn ein Quorum von über der Hälfte 31 erfüllt ist. 
rechtskräftig ([Jrupia]: III. Z. 73). Auch wenn der Abstimmungsmodus nicht 
bekannt ist 32• muß man davon ausgehen. daß die Entscheidungen mit einfa-
cher Stimmenmehrheit fallen 33. Die Entscheidungskompetenzen des Gerichts-
hofes ergeben sich aus den Kompetenzen der np6eopot als Jurisdiktionsträger. 

Auch in der Frage. wer «Partei» in den verschiedenen Gerichtsverfahren ist. 
geht der Bündnisverrrag einen relativ einfachen Weg. Naturgemäß stehen po-
litische Verbrechen im Zentrum der prozessualen Vorschriften. Als bewähr-
tes Verfahren kennen die griechischen Prozeßordnungen hiefür die Popula-
ranklage. Die Inschrift sieht sie bei der dcrayytAia und den eü9uvm-Verfah-
ren vor. Der Popularankläger wird durchwegs als 6 bezeichnet 34 : 

II. Z. [36].[45]; III. Z . 83: .. . ß[o]uArl'rm; 88; IV. Z. [111] (?). Als An-
geklagte kommen sowohl die Exekurivorgane des Bundes. die np6eopol. in 
Betracht (11. Z . [44] ; 45; III. Z. 85; 88: ypwPfI) als auch verbündete Poleis 

29 Siehe oben, Anm. 27. 
30 Siehe oben, zu Beginn von § 2. 
31 Zum Quorum der arhenischen Ekklesia (6000 Teilnehmer) s. M.H. HANSEN, The Athenian 

Assembly, Oxford, 1987, 15 mit Anm. 11 8. 
32 Siehe oben, Anm. 14. 
33 Daß abgestimmt wurde, beweist der Terminus OOICE! : 11, Z . [37]; 111, Z. 73, 75, 80, 85-86; 

IV, Z . 113; entsprechendes gilt auch für die 1tp6EÖPOI (die hier anstart der cruVEÖPOI zu lesen sind): 
III, Z. 67-68. 

34 In Athen wird der Terminus durchgehend für aUe Arten der Popularanklage gebraucht, siehe 
HARRISON, Law, 11, 76 f., in Angelegenheiten des Seebundes ist manchmal ausdrücklich der Kreis 
der Bundesgenossen genannt, siehe M. D REHER, Hegemon ,md.Symmachoi, Berlin, 1995, 97; im athe-
nischen Münzgesetz von 375 /4 wird der Besitz der bürgerlichen Rechte als Qualifikation für das Er-
heben einer EiocxYYEA(CX verlangr (SEG XXVI, 33-34, vgl. SEG XXXVI, 145), zur YPcx<i>1\ s. HARR!-
SON, Law, 11, 83, Anm. 3. Derartige Details fehlen in unserem Text. Weitere Belege: SIG l 963, Z. 
38; 53 (Amorgos, 4. )h. v.Chr.); IPArk 3, Z .24 (Tegea um 350 v.Cllt.); SIG l 578, Z. 53 (Teos, 2. 
)h. v.Chr.); 975, Z. 16-17 (e{ocxyyü(cx: Delos, Mitte des 3. )h. v.Chr.); 695, Z. 83-84 (Magnesia 
am Maeander, nach 124 v.Chr. ); 11 57, Z. 59-64 (Demetrias, ca. 100 v.Chr.). 
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(Il , Z. 35-36) 35 und Einzelpersonen, vorzüglich wohl Amtsträger jener Poleis 
(Il , Z. 37: nae]€tV; [44-45] ; III, Z. 84). 

Nur zu erschließen ist, wer die Verfahren der oben vermuteten Epikrisis in 
Gang setzt: In Il, Z . 65-66 könnten die welche eine Geldstrafe ge-
gen den eigenmächtigen pfandnehmer verhängt haben, vor den aUV€ÖpOl als 
Kläger auftreten, in IV, Z. [111] könnte ein und in IV, Z. 112 
der die Klägerrolle innehaben, wenn die 7tp6€ÖPOl (IV, Z. [110]) 
Geldstrafen verhängt haben. Doch ist dies alles höchst unsicher. Beklagter 
wäre jedenfalls der Bestrafte, der sich weigert, die verhängte Geldstrafe zu be-
zahlen 36. Wenn ein nicht bei der Bundesversammlung erscheint, ist 
zunächst die bestrafte Polis betroffen, allenfalls Beklagte, nicht der ausgeblie-
bene (III, Z. 92); als Vollstrecker, allenfalls Kläger, müßte der atpa-

einschreiten (IV, Z . 112). Völlig klar, wenn auch mit keinem Wort ge-
regelt sind die Partei rollen in den Privatprozessen, den in III 81-83 geregel-
ten ÖtKat. Zu vermuten ist, daß Kläger und Beklagter verschiedenen im Bund 
vertretenen Poleis angehören. 

Faßt man zwischendurch zusammen, lassen sich im H ellenenbund folgen-
de Typen von gerichtlichen Verfahren feststell en: Die Popularklage in Gestalt 
einer ciaa'Y'!€Ata und im Zusammenhang mit den €ÜeUVat der erlosten 7tp6€-
ÖPOl, der Privatprozeß, die Ö(Kll, und - höchst unsicher - ein gerichtliches 
Verfahren zur Kontrolle von behördlich verhängten Geldstrafen 

Nebenbei sind auch einige äußere Details der Gerichtsorganisation zu er-
fahren. Gerichtsort ist die Tagungsstätte des Synedrion. Im (gegenwärtigen) 
Krieg bestimmen die 7tp6€ÖPOl und der König oder der Zeit und 
Ort der Bundesversammlung, im Frieden (was nicht aktuell wurde) tagt der 
Bund an den großen panhellenischen Spielen (in Olympia, Delphi , Isthmia 
und Nemea; III, Z. 66-73). Die 7tp6€ÖPOl legen die Zahl der Sitzungstage im 
vorhinein fest (III, Z. 69-70). Als Personal stehen den 7tp6€ÖPOl - auch für 
die Gerichtsbarkeit - Schreiber und Gehilfen zur 
Verfügung (III, Z. 79-80) . Von den Prozeßkosten ist nirgends die Rede 37• 

3. Wenig Aufschluß gibt die Inschrift auch über den «Ablauf des Verfah-
rens». Im Großen und Ganzen setzten die Verfasser der Vertragsurkunde den 
Prozeßgang vor einem Kollegialgericht als bekannt und deshalb als nicht re-
gelungsbedürftig voraus. 

Anklagen und Klagen sind schriftlich bei den Amtsträgern, den 7tp6€ÖPOl, 
einzubringen. Das Kompositum <X7toypa<p€tV (I1I, Z. 86) ist dafür sonst nicht 

35 Wer die angeklagten Poleis im Prozeß vertritt, ist niche geregelt. 
36 Siehe oben, Anm. 27. 
37 Im Gegensatz zum Rechtsgewährungsvertrag zwischen Srymphalos und Demetrias, IPArk. 17 

(siehe dort S. 205; 228 If.) . Da die Gerichtsbarkeit im Hellenenbund nur ein Anhängsel der politi-
schen Agenden ist und hiefür keine eigenen Organe erforderlich waren, konnte man die Ge-
richtsgebühren vernachläss igen. 
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üblich 38. Unüblich ist auch der Ausdruck ypa<ln'lv öt06vat (<<ein Schriftstück 
überreichen»: 111, Z. 88) für Anklage erheben 39. 

Ein Prozeß vor einem großen Kollegialgericht, dem cruveöpwv, setzt ein 
Vorverfahren vor dem Gerichtsmagistrat und künftigen Verhandlungsleiter 
voraus. Diese Aufgabe dürften die 1tp6EÖPOl nach einer internen Geschäfts-
verteilung einzeln erfüllt haben 40. Für private Ö{Kat scheint das Vorverfahren 
mit der Wendung Kui t1ttIlEAEicr8at t[oß 1tavt]Tl XP[TlllutiJl;EtV e[K Xp)EfUl; 
(III, Z. 82) angesprochen. Als Verhandlungsleiter übt der 1tp6EÖpOC; in jedem 
Stadium des Privatprozesses Sitzungspolizei aus mit der Befugnis, Ordnungs-
strafen rechtskräftig zu verhängen (1II, Z. 82-83). Für die politischen Prozes-
se schien das wohl selbsrverständlich. 

Die Hauprverhandlung folgt den Grundsätzen des Beschlußverfahrens in 
politischen Angelegenheiten. Außer dem Terminus Eicra-yEtv, der mit 1tpOtt-
8€vat abwechselt 41 , für das «Einführen» eines Prozesses und die Leitung der 
Hauprverhandlung durch den 1tp6EÖPOC; sind Einzelheiten nicht geregelt oder 
nicht erhalten. Aber auch sonst fehlen die Details der inneren Geschäftsord-
nung des cruvtöpwv. 

Nicht geregelt ist auch das Beweisverfahren. Zeugen oder Urkunden sind 
nirgends erwähnt, der Eid eines cruvEÖP0C;, er habe eine Sitzung wegen Krank-
heit versäumt (111, Z. 96), war wohl nicht als Beweismittel im Prozeß gegen 
die bestrafte Polis vorgesehen, sondern setzte, außergerichtlich geleistet, den 
Strafausspruch vermutlich automatisch außer Kraft 42 . 

Das Urteil fiel wie ein politischer Beschluß durch bloße Abstimmung (öo-
Kd toiC; crUV€ÖPOtC;) 43 und setzte den Antrag des Klägers oder Anklägers ent-
weder in Kraft oder verwarf ihn 44. Als Terminus für die gerichtliche Ent-
scheidung der crUVEÖPOt wird Kp{VEtV gebraucht (11, Z. 36; 45), für die Kon-
trolle von Geldstrafen vielleicht e1ttKp{vEtV (III, Z. [66]). Die in II, Z. 34-37 
geregelte EicrUYYEA{U gegen vertragsbrüchige Poleis sieht eine Differenzierung 
der Urteilsfindung vor, die vielleicht auch für alle übrigen politischen Prozes-
se gilt. Nach einer ersten Abstimmung über die Schuldfrage ([ ... M.v aAOxn 
... ]: Z. 37) folgt eine zweite, womit das Gericht nach Schätzung der Parteien 

38 Technisch ist «registrieren»; allenfalls Verurteilte oder StaatSschuldner werden «re-
gistriert», SIGl 672, Z. 83 (Delphi. 162-160 v.Chr.). Der Terminus für Anklage oder Klage erheben 
ist schlicht ypa<j>Elv. 

39 Siehe oben, Anm. 22. 
40 Siehe oben. Anm. 30. 
41 Siehe oben. Anm. 16 und 17. 
42 Man könnte an die Wirkungen der athenischen Ölajlaprup(a denken. die einen Amtsträger 

unmittelbar bindet. s. H.] . WOLFF. Die attische Paragrophe. Ein Beitrag zum Problem der Auflockerung 
archaischer Prozeßformen, Weimar. 1966. 122 f. Ebenso entbindet der außergerichtliche Eid. die zu 
bezeugende Tatsache «nicht zu wissen». einen vom Gegner geladenen Zeugen von jeder Verantwor-
tung s. HARRlSON. Law. 11,143 f.; cl1tüljlOo(a. IPArk. 17. Z. 13 und ebenda. S. 239 f.). 

43 Siehe oben. Anm. 31. Ob geheim oder offen abgestimmt wurde. wissen wir Die atheni-
sche Ekklesia stimmte über Eisangelia offen ab. siehe HANSEN. Democracy. 215 zu Ilem. 19,31. 

44 Siehe G. TH ÜR. Fomlet/ des Urteils. in Akten 26. Deutsch. Rechtshistorikertages. Frankfurt a.M .• 
1987. 467 ff. 
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(Antrag und Gegenantrag) über die Bestrafung des schuldig Gesprochenen 
entscheidet ([ ... 'ttJlUtCOOUV ... ]: Z. 37). Es handelt sich also um einen 6.yffiv 
tlJlllt6C; 45. 

Mit wünschenswerter Deutlichkeit ausgesprochen - und sicher richtig er-
gänzt - ist die Bestimmung, daß die Beschlüsse der OUVeOpOl, also auch die 
gerichtlichen Entscheidungen, «rechtskräftig» (KUp(U: III, Z. [73)) sind. Es 
gibt also, wie auch sonst in den griechischen Prozeßordnungen keine der Ge-
richtsversammlung übergeordnete Instanz 46. Wie die Urteile vollstreckt wer-
den, ob dies gegen widerspenstige Poleis bis zur kriegerischen Bundesexeku-
tion führt , ist nicht geregelt (oder nicht erhalten) . Die in V, Z. 110-114 vor-
gesehene Zwangsvollstreckung ([6.7t/atte]i:v: Z. 110 f. und xPTi-
JlUtu: Z. 113) betrifft nur (vermutlich) von den 7tp6eOpOt (Z. [110)) ver-
hängte Geldstrafen (Slll110UV: Z . 110, vgl. auch Z. 83). Gegen Einzelpersonen 
kann in einer Eisangelia auch die Kapitalstrafe verhängt werden: 7tU9]elv II, 
Z. 37 zweifelsfrei richtig ergänzt 47. Verbunden mit einer Verbannung aus 
dem Gebiet der Bundesmitglieder dürfte die Vollstreckung den einzelnen 
verbündeten Poleis überlassen worden sein. 

Indirekt, durch das Verbot dieser Praktiken gegen Gesandte und Soldaten 
des Bundes (III, Z . 60-66) , erfährt man auch über die sonst übliche Voll-
streckung von privaten Forderungen (uitiat: Z . 65) gegen Ausländer: ou-
Aa]v (Z. 61) bedeutet hier eigenmächtiges Ergreifen von Vermögensstücken, 
die der Schuldner mit sich führt 48, aVOpOAll7ttetV (Z. 64) ist das Ergreifen 
der Person selbst 49 und Kutey/yua [v (Z. 64/65) ist das Ergreifen des Schuld-
ners, um ihn in einer fremden Polis vor Gericht zu stellen, wobei er sich nur 
durch Gestellungsbürgschaft aus der privaten Haft befreien kann 50. All das 
ist offensichtlich gegen private Reisende, vor al lem Kaufleute, zulässig, wenn 
kein spezieller Rechtsgewährungsvemag mit der Heimatpolis des Schuldners 

45 D er Vorgang der zweimaligen Abstimmung beschreibt modellartig Aristot. comt. Ath. 69, 2, 
siehe dazu A.L. BOEGEHOLO, The Lal/}cottrts at Athens, Princeton 1995, 39 f.; HARruSON, Lal/}, H, 
166 f. Die oben vo rgeschlagene D eutung Stützt sich auf d ie fas t vollständig ergänzte Z. 37. D er 
W ortlaut ist jedoch in der Gesetzessprache Athens bestens belegt: IG p, 21, Z . 51; 34, Z . 41; 68, 
Z. 51-52 (alle 5. Jh . v.Chr. ; s. dazu C H. KOCH, VolksbescMüsse ill Seebltllcbtllgelegenheiten, Frank-
furt /M. , 199 1, 123.274. 306); Xen. memo 2,9, 5; Plar. apo/. 36 B; po/ir. 299 A; Aristot. comt. Ath. 
63, 3; IG Xl, 1299 (D elos, um 215 v.C hr. ; siehe C H. HABICHT, Athen. Die Geschichte der Stadt in 
hellenistischrr Zeit, München, 1995, 256, Anm. 43). 

46 Siehe TH ÜR, Formen, 476 f. 
47 Siehe oben, Anm . 45. 
48 B. BRAVO, 'S"M,, : Reprlsaills et j ttstice privie COlltl'e des Itrallgers dallS les citls g/'ecques in ,<Ann . 

Scuo l. N orm. Sup. Pisa»> X, 1980, 747. 
49 B. BRAVO, 'Alldrolepsfat La .prise d'hommes» comme vengealla d',1Il mettrtre commis cbtm lilie 

cirllt1'llllgere, in Symposio" 1997, Köln-Wien, 1982, 132, Anm. 7 (i n Abgrenzung zu Dem. 23,82). 
In IPArk 17, 94, umfaßt cruA.äv jedoch den - erlaubten - Zugri ff auf den Schuld ner selbst (siehe 
dort, S. 247 f. ). 

50 Vgl. Isoc r. 17, 12; D em . 59, 40; 33, 10, s. dazu J . PARTSCH , Griechisches Biirgschaftsrecht, 
Leipzig -Berlin , 1909, 90 f. (KUTEyyuiiv nvu: «jemand zur Kaution A.R.W. HARRISON, 
The Lal/} 0/ Athens, I, Oxford, 1968, 196; D . W HITEHEAD, The !de%gy oJ the Atheniall Metic, Cam-
bridge, 1977, 93. 
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vorliegt. Wie man den ausländischen Schuldner, sei es eine Privatperson, ein 
Gesandter oder Soldat, vor das ebenfalls in Privatsachen zuständige Bundes-
gericht (III, Z. 81-83) bringt, wird nicht gesagt; vielleicht verhängen die 1tp6-
EOPOt auch in diesen Fällen Ordnungsstrafen (Z. 83). 

Als Anhang seien noch die im Text erwähnten Strafen, die zur Vollstrek-
kung anstehen können, aufgelistet: Von den OUVEOPOt gerichtlich verhängte 
Kapital- oder Geldstrafen (nach Schätzung), 1I, Z. 37; von 1tp6EOPOt rechts-
kräftig verhängte Strafen gegen Ungehorsam im Zivilprozeß, IIl, Z. 83; von 
den ö:pxovm; einer Polis möglicherweise verhängte Geldstrafen wegen verbo-
tener Pfändung: III, Z. 65-66; von den 1tp6EOPOt gegen eine Polis verhängte 
Strafen von täglich 2 Drachmen für jeden nicht entsandten III, Z. 
93; vermutlich vom gegen eine Polis verhängte Strafen für nicht 
entsandte Soldaten (Reiter 30 Dr., Hoplit 20 Dr. , Leichtbewaffneter 10 Dr. , 
Matrose [10] Dr. täglich), III Z. 96-98. 

4. Der Schwerpunkt des Bündnisvemags liegt naturgemäß im Politischen, 
das Prozeßrecht ist nur nebenbei eingeflossen. Das macht sich manchmal in 
der vagen Terminologie bemerkbar (etwa <'moypa$Eo9at: IlI, Z. 86 51; 
ot06vat: III, Z. 86 52). Dennoch sei abschließend versucht, das «Vorbild» für 
bestimmte prozessuale Einrichtungen im Recht einzelner griechischer Poleis 
zu lokalisieren. Starke Indizien weisen nach Athen: Die EioaYYCA(a 53 , die 
Sanktion des «Erleidens oder Zahlens» (1I, Z. 37 54) und das Eü9uvat-Verfah-
ren (111, Z . 87-90 55) sind zumindest von athen ischen Vorstellungen geprägt. 
Andere Einrichtungen, wie den Eid des wegen Krankheit ausgebliebenen ouv-

(III, Z . 94 56) und die (allerdings ergänzte) (III, Z. 66 57), 

sind aus Poleis der Peloponnes bekannt. Wenig aussagekräftig sind die ge-
meingriechischen Ausdrücke Eioa)'Etv 58 und Kp(VEtV; auch die gerichrliche 
Kontrolle von Ordnungsstrafen als solche ist weit verbreitet 59. So ergibt sich, 
vom Prozeßrecht her gesehen, der Eindruck, daß eine Gruppe von politisch 
und rechtlich erfahrenen Experten aus Athen und der Peloponnes, vielleicht 
aus Korinth 60, gemeinschaftlich am Werk waren. 

51 Siehe oben, Anm. 38. 
52 Siehe oben, Anm. 22. 
53 Siehe oben, Anm. 18. 
54 Siehe oben, Anm. 45. 
55 Siehe oben, Anm. 22. 
56 Siehe oben, Anm. 28. 
57 Siehe oben, Anm. 26 und 27. 
58 Siehe oben, Anm. 16. 
59 Siehe oben, Anm. 27. 
60 Zum Verhälrnis des Hellenenbundes zum Korinthischen Bund unter Philipp 1I (338 v. ehr.) 

siehe HARTER-UIBOPUU, Hellenmblll1d, 3 19 Er. 


